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Kreis Lippe 
 
285 Allgemeinverfügung 02/2013 

Tierseuchenverfügung zur Festlegung eines 
Sperrbezirks im Kreis Lippe nach § 10 Bienen-
seuchen-Verordnung mit Anordnung der so-
fortigen Vollziehung 

 
Südöstlich des Stadtgebietes von 32825 Blomberg ist der 
Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) der Bienen 
am 28.06.2013 amtlich festgestellt worden. Zum Schutz 
vor den von der Amerikanischen Faulbrut der Bienen aus-
gehenden Gefahren treffe ich daher folgende Anordnun-
gen: 
 
Im Gebiet der Stadt Blomberg und dem angrenzenden 
Stadtwald sowie im Gebiet der Stadt Schieder-
Schwalenberg westlich der L 984 lege ich hiermit einen 
Sperrbezirk fest.  
Die Grenzen des Sperrbezirkes sind in der folgenden Kar-
te, die Bestandteil dieser Verfügung ist, eingezeichnet: 
Der Sperrbezirk umfasst das Gebiet innerhalb folgender 
Grenzen 
Norden Nördlich des Stadtgebietes Blomberg: Nasseng-

rund, Dingelstedtpfad, Gergerich bis Brücke über 
den Bach „Diestel“, Bachlauf nördlich der B1, B1 
(Straße Braunenkamp), Siekholzer Weg. 

Osten Gebiet Stadt Schieder-Schwalenberg: L 948 
Siekholzer Straße, Ortsteil Siekholz: Blomberger 
Straße, K74 bis Bahnhofstraße.  

Süden Bahnhofstraße, Siekfeld, Niedersachsenweg bis 
links: Feldweg zwischen Gripshof und Gebiet 
Stadt Blomberg Nessenbergstraße L 614, L614 
Nessenbergstraße 

Westen  Nessenbergstraße, Königswinkel, Schiederstra-
ße, Hellweg, Gut Blomberg, Paradies, Holstenhö-
fener Straße, Auf dem Stollen, K 73 Holstenhöfe-
ner Straße bis Nassengrund. 

 
1. Jede/r Besitzer/in von Bienenvölkern im Sperrbezirk 

hat dem Kreis Lippe, FG 2.5 Veterinärangelegenhei-
ten, Lebensmittelüberwachung, Felix-Fechenbach-
Str. 5, 32756 Detmold, Tel.: 05231/62221, Fax.: 
05231/62-224, E-Mail: vetlmue@kreis-lippe.de spä-
testens bis zum 12.07.2013 folgende Angaben zu 
machen:  
Name und Anschrift, Erreichbarkeit sowie Standort 
(Adresse oder Flurstück-Nr. oder Geodaten) und An-
zahl der Bienenvölker. 

2. Diese Tierseuchenverfügung ergeht unter dem Vor-
behalt des jederzeitigen Widerrufs gemäß § 36 Abs. 2 
Nr. 3 VwVfG NRW. 

3. Diese Tierseuchenverfügung tritt mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag in Kraft. Die Begrün-
dung sowie die Karte des Sperrbezirks können im 
Bürgerservice und im FG 2.5 Veterinärangelegenhei-
ten, Lebensmittelüberwachung des Kreises Lippe, Fe-
lix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold während der 
üblichen Dienstzeiten und auf der Homepage des 
Kreises Lippe (www.kreis-lippe.de) eingesehen wer-
den. 

4. Die sofortige Vollziehung meiner Anordnungen zu Nr. 
1 – 2 wird hiermit nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im 
besonderen öffentlichen Interesse angeordnet. 

 
 
 

Begründung  
Die AFB ist eine gefährliche Erkrankung des Bienenvolkes. 
Ihr Erreger ist ein Sporen bildendes Bakterium (Paenibacil-
lus larvae). Das Bakterium befällt ausschließlich die Bie-
nenbrut. Die Bakterien vermehren sich in der Larve, töten 
diese dabei ab und gehen dann in die umweltbeständige 
Dauerform (Spore) über. Aus der weißen Bienenlarve ent-
steht dabei eine braune, Faden ziehende Masse, die Milli-
onen von Sporen enthält. 
 
Erwachsene Bienen können nicht an der Faulbrut erkran-
ken, verbreiten aber die Sporen in ihrem Haarkleid oder 
als Ammenbienen über das Futter. Auch im Honig können 
die Sporen gut überleben.  
 
Die Festlegung eines Sperrbezirks nach § 10 Abs. 1 Bie-
nenseuchen-Verordnung zu Nr. 1 sowie die Anordnung der 
Anzeige von Bienenvölkern im Sperrbezirk nach Nr. 2 ist 
geeignet und erforderlich, um die nach § 11 Bienenseu-
chen-Verordnung vorgeschriebenen Schutzmaßregeln in 
Kraft treten zu lassen und eine Weiterverbreitung der ame-
rikanischen Faulbrut der Bienen damit möglichst zu verhin-
dern. Die Meldepflichten dienen der Aufdeckung möglicher 
weiterer Seuchenherdefälle sowie der sämtlicher Sporen-
herde. Voraussetzung für die erfolgreiche Sanierung eines 
Sperrbezirkes ist, dass alle Sporenquellen erkannt und be-
seitigt werden, damit sich die Bienen nicht immer wieder 
neu anstecken.  
 
Andere geeignete Maßnahmen als die angeordneten sind 
nicht ersichtlich beziehungsweise können nach den tier-
seuchenrechtlichen Vorschriften nicht gefordert werden. 
Der Vorbehalt des Widerrufs ist erforderlich, um insbeson-
dere bei Änderung der Seuchenlage die Grenzen des 
Sperrbezirks entsprechend anpassen zu können. 
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach 
§ 80 Abs. 2 Ziffer 4 VwGO entfällt die aufschiebende Wir-
kung der Klage. 
 
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse, dass die 
Festlegung des Sperrbezirks nach Nr. 1 sowie die Anzei-
gepflicht zu Nr. 2 schnellstmöglich wirksam wird. Aus 
Gründen einer effektiven Tierseuchenbekämpfung ist es 
unbedingt erforderlich, dass schnellstmöglich ein Sperrbe-
zirk nach § 10 Bienenseuchen-Verordnung festgelegt wird 
und damit die in § 11 Bienenseuchen-Verordnung be-
zeichneten und mit in Kraft treten dieser Tierseuchenver-
fügung für den Sperrbezirk unmittelbar geltenden Schutz-
maßregeln wie zum Beispiel Verbringungsverbote wirk-
sam werden. Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzöge-
rung, würde durch das entsprechend spätere Wirksam-
werden der vorgeschriebenen Schutzmaßregeln die Ver-
breitung der Amerikanischen Faulbrut der Bienen begüns-
tigt oder könnte eine bereits stattgefundene Verschlep-
pung erst verspätet erkannt werden. 
 
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung 
überwiegt das besondere öffentliche Interesse daran, dass 
auch während eines eventuellen Klageverfahrens erfor-
derliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen durchge-
führt werden können. Das Interesse der Bienenhalter 
muss hinter diesem besonderen öffentlichen Interesse zu-
rückstehen. 
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Hinweise 
Für den Sperrbezirk gelten folgende Regelungen: 

1. Alle Bienenvölker und Bienenstände sind unver-
züglich auf Amerikanische Faulbrut  
amtstierärztlich zu untersuchen; diese Untersu-
chung ist frühestens 2 Monate, spätestens 9 Mo-
nate nach der Tötung oder Behandlung der an 
der Seuche erkrankten Bienenvölker des ver-
seuchten Bienenstandes zu wiederholen. 

2. Bewegliche Bienenstände dürfen nicht von ihrem 
Standort entfernt werden, 

3. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wa-
benteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, 
Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften dür-
fen nicht aus den Bienenständen entfernt werden. 

4. Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperr-
bezirk verbracht werden. 

 
Rechtsgrundlagen und Fundstellen 
− §§ 5b und 10 Bienenseuchen-Verordnung vom 

03.11.2004 (BGBl. I S. 2738) 
− § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf den 

Gebieten der Tierseuchenbekämpfung und der Besei-
tigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertra-
gung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseu-
chenverordnungen (TierSBZustV NRW) vom 
27.02.1996 (GV. NW. S. 104) 

− § 80 Tierseuchengesetz (TierSG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 
1260, 3588) 

− Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AG 
TierSG TierNebG NRW) vom 2.09.2008 (GV. NRW. 
S. 612) 

− § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl I S. 686) 

− Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerich-
ten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG - 
vom 1.12.2010 (GV NRW 2010, S. 648) 

 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in 32423 
Minden, Königswall 8, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden.  
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßga-
be der Verordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr bei den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Lande 
NRW (ERVVO VG/FG vom 7.11.2012;  GVBl. NRW, S. 
548) erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder 
zur Niederschrift erhoben wird, sollen der Klage nebst An-
lagen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Be-
teiligten eine Ausfertigung erhalten können. 
 
Kreis Lippe 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Kros 

Kr.Bl.Lippe 04.07.2013 
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Stadt Lage 
 
286 Wahl der Schöffen und Jugendschöffen im 

Landgerichtsbezirk Detmold für die Geschäfts-
jahre 2014 bis 2018 
- Öffentliche Auslegung der Vorschlagslisten 
der Stadt Lage - 

 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 19. Juni 
2013 die Schöffen-Vorschlagsliste beschlossen. Die Ju-
gendschöffen-Vorschlagsliste wurde durch den Jugendhil-
feausschuss des Rates der Stadt Lage am 27. Februar 
2013 beschlossen. 
 
Beide Listen werden in der Zeit vom  
 

5. Juli bis 15. Juli 2013 
 
öffentlich ausgelegt und können während der Öffnungszei-
ten im  
 

Bürgerbüro, Lange Straße 74 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 37 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) kann ge-
gen die Vorschlagslisten binnen einer Woche, gerechnet 
vom Ende der Auslegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll 
mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die 
Vorschlagsliste Personen aufgenommen wurden, die nach 
§ 32 GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach 
den §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 
 
Lage, 1. Juli 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 04.07.2013 
 
 
 
287 Einladung zur 30. Ratssitzung am 11.07.2013 
 
EINLADUNG 
Sitzungsnummer:  RAT/030/9. LEGISL. 
Gremium:  Rat der Stadt Lage 
Sitzungstag:  11.07.2013 
Sitzungsort:  Aula des Schulzentrums  

Werreanger  
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
 
1 ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. 

§ 9 Geschäftsordnung 
 
1.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
  
1.1.2 Beschlussfähigkeit 
  
1.1.3 Tagesordnung 
  
1.2 Niederschrift vom  19.06.2013 
 
 

1.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
1.4 Personelle Änderungen in den Ratsgremien 
 
1.5 Demographische Entwicklung  

hier: Vortrag von der Bertelsmann-Stiftung 
 
1.6 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
1.6.1 1. Nachtrags-Haushaltssatzung der Stadt Lage für 

das Haushaltsjahr 2013 mit Anlagen einschließlich 
mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2012 
bis 2016;  
hier: Beschlussfassung 

 
1.6.2 Friedhofsentwicklungskonzept 
 
1.6.3 Auflösung der Kantorschule (Hauptschule) mit Ab-

lauf des Schuljahres 2012/13 
 
1.6.4 Auflösung der Grundschule Billinghausen mit Ab-

lauf des Schuljahres 2012/13 
 
1.7 Anfragen 
 
1.8 Beantwortung von Anfragen 
 
2 NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
2.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 

Geschäftsordnung 
 
2.1.1 form- und fristgerechte Einladung 
  
2.1.2 Beschlussfähigkeit 
  
2.1.3 Tagesordnung 
  
2.2 Niederschrift vom 19.06.2013 
 
2.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
2.4 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
2.4.1 Ankauf einer Fläche in Lage-Ehrentrup 
 
2.4.2 Verkauf einer Immobilie im Ortsteil 

Kachtenhausen 
 
2.4.3 Besetzung der Stelle des Schulleiters der Sekun-

darschule Lage 
hier: Zustimmung des Schulträgers gemäß 
§ 61 Abs. 4 Schulgesetz NRW 
 

2.5 Anfragen 
 
2.6 Beantwortung von Anfragen 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 04.07.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
288 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 27 

01.11 „Bruchweg/Elektrofachmarkt“ 
hier: 1. Aufstellungsbeschluss  

  2. Beschluss über Offenlage 
 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung des Rates der Alten Han-
sestadt Lemgo in seinen öffentlichen Sitzungen am 
13.09.2011 und am 02.07.2013 folgende Beschlüsse ge-
fasst hat:  
 
1. Aufstellungsbeschluss am 13.09.2011 
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 27 01.11 „Bruchweg/Elektrofachmarkt“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB. 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 433, 255, 408 der 
Flur 6, Gemarkung Lemgo. Die genaue Abgrenzung ist 
dem Übersichtsplan zu entnehmen.“ 
 
2. Beschluss über Offenlage am 02.07.2013 
“Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung be-
schließt, den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 27 01.11 „Bruchweg / Elektrofachmarkt“ für 
die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.“ 
 
Entsprechend diesen Beschlüssen wird hiermit gem. 
§ 3 Abs.  2 Baugesetzbuch in der zur Zeit geltenden Fas-
sung bekannt gemacht, dass der o.g. Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 27 01.11 „Bruch-
weg/Elektrofachmarkt““ in der Zeit vom 
 
15. Juli 2013 bis einschl. 23. August 2013 
 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 
203 montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. 
donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich aushängt. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug (Über-
sichtsplan) ersichtlich.Für die genauen Abgrenzungen sind 
die in den Planunterlagen vorgenommenen Grenzeintra-
gungen verbindlich. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 30 
Baugesetzbuch Mindestfestsetzungen über die Art und das 
Maß baulicher Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflä-
chen und die örtlichen Verkehrsflächen enthalten. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 13a 
BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  
Folgende umweltbezogene und sonstige Informationen 
sind verfügbar:  
- Verkehrsgutachten 
- Einzelhandelgutachten 
- Lärmgutachten 
- Stellungnahme Altlasten 
- Vorprüfung des Einzelfalls 
 

Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit in der Abteilung Stadtplanung über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes unterrichten 
und sich während der Auslegungsfrist zu den Inhalten der 
Planung äußern.  
 
Stellungnahmen zu dem offenliegendem Entwurf sind 
schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, Der Bürgermeis-
ter, Abteilung Stadtplanung, 32655 Lemgo, oder zur Nie-
derschrift in der Abteilung Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, 
Zimmer 204, Lemgo, vorzubringen. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
13.09.2011 über die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 27 01.11 „Bruchweg/ Elektrofach-
markt“ und der Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft 
und Stadtentwicklung des Rates der Alten Hansestadt 
Lemgo vom 02.07.2013 über die Offenlage werden hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung 
mit § 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verord-
nung über die Veröffentlichung von kommunalem Ortsrecht 
(Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) öffentlich 
bekannt gemacht.  
Der Wortlaut der bekanntgemachten Beschlüsse stimmt mit 
den Beschlüssen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo 
überein. Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO 
verfahren. 
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Hinweise: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. vom 
30.10.2012, S. 474)  gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieser 
Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaft und Stadtent-
wicklung des Rates der Alten Hansestadt Lemgo vom 
13.09.2011 und 02.07.2013.  
 
Lemgo, den 03.07.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 04.07.2013 
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Landesverband Lippe 
 
289 10. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 

Wirtschaftsausschusses in der 15. Wahlperio-
de des Landesverbandes Lippe 

 
Die 10. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Wirtschafts-
ausschusses in der 15. Wahlperiode des Landesverbandes 
Lippe findet am 
 

Mittwoch, 10.07.2013, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: DJH-Gebäude, Bismarckstr. 8, 

32756 Detmold, Sitzungsraum in 
der oberen Etage 

 
Tagesordnung 

 
Tagesordnungspunkte 
 

A. Öffentlicher Teil 
 
 1.   Niederschrift über die 9. Sitzung des Ausschusses 

- öffentlicher Teil - in der 15. Wahlperiode der Ver-
bandsversammlung am 17.04.2013 

  
 2.   Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 3.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  

B. Nichtöffentlicher Teil 
 

 4.   Niederschrift über die 9. Sitzung des Ausschusses 
- nichtöffentlicher Teil - in der 15. Wahlperiode der 
Verbandsversammlung am 17.04.2013 

  
 5.   Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 6.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 7.   Vertragsangelegenheit 
  
 8.   Grundstücksangelegenheit 
  
 9.   Vertragsangelegenheit 
 

Kr.Bl.Lippe 04.07.2013 
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490 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

Einzelpreis dieser Nummer 0,38 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


